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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. 	Auf die europäische Patentanineldung 78 101 145.7, die am 

14. Oktober 1978 unter Inanspruchnabme der Priorität aus der 

deutschen Voranmeldung von 26. Oktober 1977 angemeldet worden 

ist, ist am 15. Juli 1981 das europäische Patent 0 001 624 

auf der Grundlage eines Patentanspruchs erteilt worden. 

Dieser lautet: 
a 

"Thermoplastiche Formmassen aus: 

	

A 25-95 Gew.-% 	eines Pfropfpolymerisates von 

	

70-30 Gew.-% 	eines Gemisches von 

	

95-50 Gew.-% 	Styrol und 

	

5-50 Gew.-% 	Acrylnitrile auf 

	

30-70 Gew.-% 	EPDM-Kautschuk, und 

B 	5-75 Gew.-% 	eines Terpolymerisates aus Acrylnitril, 

Maleinsäureanhydrid und Styrol, dadurcl -i 

gekennzeichnet, daB das Terpolymerisat 

	

.10-30 Gew.-% 	Acrylnitril 

7,5-15 Gew.-% 	Maleinsäureanhydrid 

82,5-55 Gew.-% 	Styrol 

einpolymerisiert enthält, 

wobei sich die Prozentangaben zu 100 

ergänzen." 

nachfolgend gelten die MkUrzungen: 

AN = Acrylnitril; 

S = Styrol; 

MA = Maleinsäureanhydrid; 

SAN = Styrol/Acrylnitril-Harz; 

SAN-MA = Styrol/Acyrylnitril/Maleinsäureanhydrid-Harz; 

. . . / . . . 
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ABS = Pfropfpoiymerisat von Styrol und Acrylniril auf 

Polybutadien; 

AES = Pfropfpolyrnerisat von Styrol und Acryinitril auf EPDM-

Kautschuk. 

II. Gegen die Erteiiung des europäischen Patents haben die Em-

sprechenden am 23. Januar bzw. 3. April 1982 Einspruch einge-

legt und den Widerruf des Patents wegen inangeinder Neuheit 

und erfinderischer Tätigkeit beantragt. Die BegrUndung wurde 

auf neu genannten Stand der Technik gestUtzt, nämlich 

(1) DE-A-1 949 487 

(2) DE-A-i 965 283 

(3) GB-A-i 375 508, 

der nach Abiauf der Einspuchsfrist ergänzt wurde durch 

(4) EPDM Elastomers in rubber modified plastics in Rubber 

Chemistry and Technology, September 1971, Band 44, 

Nr. 4, Seiten 1130-1146. 

III. Durch Entscheidung vorn 4. November 1982 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch zurUckgewiesen und hierzu ausgefUhrt, 

daB der Gegenstand des Patents nicht nur neu sei, sondern 

auch eine erfinderische Auswahi aus dem Stand der Technik 

gemäl3 (1) darsteile. 

Ausgewählt seien einerseits als Pfropfgrundlage die EPDM-

Kautschuke aus säxntiichen Kautschuken mit einer GlasUber-

gangstemperatur von unter -30 ° C, anderersejts bestimmte Ter-

polyrnerisate aus einer Gruppe, die derartige Terpoiymerisate 

in wesentlich weiter gefa3ten Mengenverhältnissen, MA-S-Copo-

lymerisate, sowie Mischungen beider Gruppen mit SAN-Copoly -

merisaten urnfai3ten, wobei auBerdem noch erfindungsgemäB der 

Anteil des Pfropfpolymeren fast doppeit so hoch sein kbnne 

wie nach dem Stand der Technik. 

. . . / . . 
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Die Auswahl habe somit keineswegs lediglich darin gelegen, 

einfach die einzige unter den Anspruch von (1) fallende 

Kautschukklasse auszuwählen, die in dieser Druckschrift nicht 

erwähnt wird. 	 - 

Die getroffene Auswahlkombination fUhre ausweislich des Ver-

gleichsversuchs zu dem Ergebnis, daB die erfindungsgemäI3en 

Formmassen bei steigender Temperatur besser verarbeitbar wer-

den, während bei analogen Produkten auf Polybutadienbasis die 

Verarbeitbarlceit schlechter werde (Beschreibung Seite 4, Zei-

le 36 und ff). 

Allein schon die Auswahl des EPDM-Kautschuks als Pfropfgrund-

lage für die Komponente A bringe gegenUber dem Stand der 

Technik (mit Polybutadien als Pfropfgrundlage) eine Urnkehr 

der Temperaturabhängigkeit ITfl spiral-flow-Test. Dieses Ergeb-

nis sei Uberraschend. Die Einsprechende II verneine zwar die 

Aussagekraft dieses Vergleichsversuches, weil Beispiel 25 aus 

(1) als nächstliegender Stand der Technik als Vergleich hätte 

herangezogen werden mussen. 

Es sei jedoch Sache der Einsprechenden gewesen, durch eigene 

Vergleichsversuche zu beweisen, daB ein solcher Vergleich 

aussagekräftiger gewesen sei. 

Ferner werde in (1) ausgesagt, dal3 zwar die dort beschriebe-

nen Forrnrnassen, wie diejenigen des vorliegenden Patents, aus 

dem Zweikomponentengemisch Pfropfpolymeri sat-Terpolymerisat 

bestehen können, daB jedoch die Anwesenheit einer dritten 

Komponente, nämlich eines SAN-Copolymerisats, von besonderem 

Vorteil sei (vgl. Seite 3, Absatz 3, Zeilen 4-8). Unter 

diesen tJmständen babe für den Fachmann sogar ein Vorurteil 

dagegen bestanden, die von der Patentinhaberin beanspruchte 

Kombination auszuwählen. 

Die Ubrigen Entgegenhaltungen lägen von der Erfindung noch 

weiter ab. 

. . / . . . 
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Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende II am 

30. Dezernber 1982 Beschwerde eingelegt unter gleichzeitiger 

Entrichtung der hierfUr vorgesehenen Gebuhr. Die Beschwerde 

wurde am 28. Februar 1983 im wesentlichen etwa wie folgt 

beg rUndet: 

Aus (1) sei bekannt, daB ein Gemisch aus einem SAN-MA-Ter-

polymerisat mit einem SAN-Pfropfpolymerisat auf einen 

Kautschuk eine höhere Vicat-Temperatur habe als das Pfropf-

polymerisat alleine. Ferner lehre (3), daB Pfropfcopolymere 

auf EPDM-Kautschuk verbesserte Bestndigkeit gegen Oxidation 

und Bestrahiung durch Licht hattén. Es habe daher nahegelegen 

ein Pfropfpolymeres auf EPDM-Basis mit einem Terpolymeren 

nach (1) zu kombinieren. Im Ubrigen könne der naheliegende 

Anrneldurigsgegenstand nicht durch einen zusätzlichen Effekt 

schutzfhig werde. Es wurde daher Widerruf des Patents bean-

tragt. 

IV. Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Beschwerde-

fUhrerin entgegen und beantragt die ZurUckweisung der Be-

schwerde. 

V. Die Kammer hat sich in einer Mitteilung an die Beteiligten 

darum bemuht, die für die Beurteilung der erfinderischen Ta-

tigkeit bedeutsaine technische Aufgabe zu ermittein, die dem 

angegriffenen Patent zugrunde liegt. Hierzu wurde vordergrUn-

dig auf (3) verwiesen und angedeutet, daB sich die dort be-

schriebenen Formmassen von denen nach dem angegriffenen Pa-

tent nur durch den Ersatz des SAN-Copolymerisats durch em 

SAN-MA--Terpolymerisat unterschieden, was nach den Angaben in 

der Patentschrift zu offenbar (gleich) guter FlieBfähigkeit, 

unvermindert guter Zähigkeit und einer urn mindestens 12°C 

erhöhten Warmestandfestigkeit fUhre. Demnach dürfte die Auf-

gabe in der Verbesserung dieser Eigenschaft bestanden haben. 

. . . / . . . 
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Es frage sich dann allerdings, ob die vorgeschlagene Lösung 

dieser Aufgabe nicht nahegelegen habe im Hinblick auf (1), 

wonach die hohe Wärmeformbeständigkeit offenbar der SAN-MA-

Komponente (vgl. Beispiel 25) zuzuschreiben 1st (vgl. S. 5, 

Z. 1 bis 4). 

Was die aligemeinen Angaben in der Patentschrift bezgl. guter 

Wetterbeständigkeit, hoher Wärmeforznbestndigkeit, hoher 

Zähigkeit und leicher Verarbeitbarkeit angehe, so sel derzeit 

nicht erkennbar, dal3 diesbezUglich den patentierten Formmas-

sen gegenUber (3) eine Verbesserung erzielt werde. 

BezUglich des Vergleichsversuches wurde darauf hingewiesen, 

daB bisher die Bedeutung des erzielten Effekts für die Praxis 

nicht in der Weise erläutert wurde, daB hieraus etwas für die 

Definition der Aufgabe zu gewinnen ware. 

VI. In ihrer Antwort vertritt die Patentinhaberin die Auffassung, 

daB die Entscheidung darUber, ob (1) oder (3) nächstliegender 

Stand der Technik und damit für die Ermittlung der Aufgabe 

relevant sei, der Kammer Uberlassen bleiben musse. 

In grober Vereinfachung betreffe das angegriffene Patent em 

Gexnisch aus SAN-MA und AES, (3) ein Gemisch aus SAN und AES, 

und (1) ein Gemisch aus SAN-MA und ABS. Tatsächlich mUl3ten 

die Zusarnmenhänge differenzierter betrachtet werden: Bei-

spielsweise mUBten die Zuarnmensetzung der Produkte in die Be-

trachtung einbezogen und berUcksichtigt werden, daB (1) unter 

27 Beispielen nur eines hat, in dem SAN-MA vorkonimt, und bier 

in Kombination mit einem Pfropfprodukt, das kein ABS 1st, 

sondern ein Pfropfpolymerisat auf Acrylatkautschukbasis. 

Sehe man (1) als den nchst1iegenden Stand der Technik an, 

dann sei •der Uberraschende Effekt in der besseren Verarbeit-

barkeit bei steigenden Ternpraturen zu sehen. Angenommen, (3) 

sei der nchst1iegende Stand der Technik, dann sei der Effekt 

. S S / • S 
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eine betrchtliche Erhöhung der Wärmestandfestigkeit, ohne 

Verlust an anderen wesentlichen Eigenschafften. Seit Jahren 

habe man die Erfahrung gemacht, daB die Verbesserung einer 

Eigenschaft in polymeren Produkten der in Rede stehenden Art 

mit EinbuBen an anderen Eigenschaften erkauft werden mUsse. 

Zum Beispiel gehe die Verbesserung der Wärmeformbeständigkeit 

normalerweise mit einem Verlust an Verarbeitbarkeit oder eine 

Verbesserung der Zähigkeit mit einem Verlust an Oberflächen-

beschaffenheit Hand in Hand. 

Der Effekt sei also nicht allein in der Verbesserung der War-

meformbeständigkeit, sondern darin zu sehen, dal3 diese Ver-

besserung nicht zu Verlusten an anderen Eigenschaften fUhre. 

Dies ergebe sich aus (1) zweifelsfrei nicht; dort werde auf 

Seite 2, Absatz 2 zwar gesagt, die dort beschriebenen Proukte 

hätten erhöhte %iTármeformbeständigkeit, aber die mechanischen 

Eigenschaften werden als brauchbarbezeichnet, nicht etwa als 

gut oder Uberragend. 

ENTSCHEIDUNGS GRtJNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie 1st daher zulssig. 

2. Zunächst ist die Frage zu klären, weiche von den beiden 

Druckschriften (1) und (3) dem Gegenstand des angegriffenen 

Patents am nchsten steht. Letzterer betrif ft therrnoplasti-

sche Formrnassen aus einem Gemisch von AES (Komponente A) und 

SAN-MA (Koinponente B), wobei innerhaib der Komponenten und 

zwischen den Komponenten die. im Anspruch näher bezeichneten 

Grenzen einzuhalten sind. Die Gemische zeichnen sich insbe-

sondere durch ihre gute Wetterbeständigkeit, hohe Wärmeform-

beständigkeit, hohe Zhigkeit und leichte Verarbeitbariceit 

aus (vgl. S. 3, Z. 37/38). 

. . . / . . . 
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Die Vorinstanz hat diesen Gegenstand als Auswahl aus (1) und 

darnit (1) als nächststehende Entgegenhaltung betrachtet. 

Diese betrifft in erster Annäherung Gemische aus ABS und 

SAN-MA. Diese unterscheiden sich von denen nach dem geltenden 

Patentanspruch durch den Austausch von ABS gegen AES, also in 

der Pfropfpolymerenbasis. 

Wählt man andererseits als Vergleichsbasis die Entgegenhal-

tung (3), die - grob gesehen - Gemische aus ABS und SAN be-

schreibt, so liegt hier der Unterschied zu den Gemischen des 

angegriffenen Patents im Austausch von SAN gegen SAN-MA, also 

in der Copolymerenbasis. 

In dieser Situation muB die Wahi zwischen (1) und (3) als 

Bezugsbasis für den Patentgegenstand auf den ersten Buck 

wilikUrlich scheinen. 

Hier hilft auch )ceine eingehendere Betrachtung des Mischungs-

verhältnisses beider Komponenten weiter, weil die Forrrmassen 

nach (3) ebenso wie die nach dem geltenden Anspruch wahlweise 

jeden der beiden Bestandteile als Hauptkomponente enthalten 

können (vgl. (3) AnsprUche 1, 12 und 16 i.V.m. S. 3, Z. 57-72 

und 106-108). Auch (1) läI3t die Frage nach der Hauptkompo-

nente zumindest mi Grenzbereich (50:50) unbeantwortet. Auch 

ein Vergleich der Zusarmnensetzung der Einzelkomponenten führt 

nicht weiter (vgl. den vorliegenden Patentanspruch mit dem 

aus (1) sowie Entgegenhaltung (3) AnsprUche 1 und 12 und die 

Tabellen 1 und 2). 

In Fallen, in denen konstitutionelle Gesichtspunkte zusammen 

mit dem a11gneinen Anwendungsgebiet (thermoplastische Form-

massen) für die Wahl des nächstliegenden Standes der Technik 

versagen, können zusätzlich die anvisierten speziellen Eigen-

schaften soicher Gemische von Bedeutung sein. Wie eingangs 

erwähnt, zielen die vorliegend beanspruchten Gexnische auf gu-

te Wetterbeständigkeit, hohe Zähigkeit und leichte Verarbeit- 

. . . I . . . 
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barkeit ab. Angesichts dieser Anforderungen mtissen Gemische 

auf der Basis von ABS-Pfropfpolymeren, wie die nach (1), we-

gen ihrer bekannten ungenUgenden Witterungsbeständigkeit von 

vornherein ausscheiden, während Geinische auf AES-Pfropfpoly-

merenbasis - bei gleichzeitig hoher Zähigkeit - hierfUr gut 

geeignet sind (vgl. (3) S. 1 Z. 37-44 Seite 2 Z. 1-9, und die 

vorliegende europäische Patentschrift S. 2, Z. 3-7); denn die 

unzureichende Wetterbeständigkeit ist dem ABS-System inhrent 

und kann nicht wie die Wärmeformbestndigkeit und Verarbeit-

barkeit durch Abwandlung der Copolymerenkomponente (vgl. (1) 

S. 3 Abs. 3 u. S. 5 Abs. 1), sondern nur durch den Zusatz von 

Alterungsschutzmitteln und UV-Stabilisatoren beeinflui3t wer -

den, wodurch (1) in seiner Zusammensetzung gedanklich wieder 

weiter vom Gegenstand des Patents abrUcken wurde. Aus diesen 

GrUnden steht (3) dem Gegenstand des angegriffenen Patents 

objektiv näher als (1). Diese Druckschrift (3) mui3 daher Aus-

gangspunkt für die Ermittlung der diesem Patent zugrundelie-

genden technischen Aufgabe sein. 

3. 	Wie bereits ausgefUhrt werden in (3) AES-Pfropfpolymere (vgl. 

Anspruch 1 i.V.m. Anspruch 16, S. 3 Z. 57-72 i.V.m. S. 2 Z. 

77-119) und deren thermoplastische Gemische mit SAN (vgl. An-

spruch 16, S. 3 Z. 57-72 i.V.m. S. 2 Z. 116-119) beschrieben, 

die in hohem MaI3e wetterbestndig sind (vgl. S. 1 Z. 37-50) 

und gute mechanische und physikalische Eigenschaften, beson-

ders hohe Kerbschlagzähigkeit besitzen (vgl. S. 2 Z. 1-6, S. 

3 Z. 51-56 und die Beispiele 1-21). 

Zur Ermittlung der technischen Aufgabe ist zu prüfen, was 

demgegenUber durch die Gemische nach dem angegriffenen Patent 

erreicht wird. In diesem Zusainmenhang macht die Patentinha-

berin eine Verbesserung der Wàrmeformbeständigkeit bei sonst 

gleich guten Eigenschaften, wie Zähigkeit urid F1ie13fhigkeit 

geltend. Betrachtet man hierzu Tabelle 1 der vorliegenden 

Europäischen Patentschrift, in der AES-SAN-MA (Beispiele 1-5) 

. . . / . 



und AES-SAN (Beispiel 6) bezUglich Schlagzhigkeit (an), 

Kerbsch1agzhigkeit (ak), Wärmeformbeständigkeit (Vicat) und 

Flie8verhalten (MFI) untersucht werden, so steilt man zu-

nächst für die Verbindungen nach den Beispielen 1-5 eine 

signifikante Verbesserung der Warmeformbeständigkeit (11-16 ° C 

nach Vicat B) fest. BezUglich der Kerbschlagzähigkeit kann 

von einer ähnlichen Verbesserung nicht gesprochen werden, 

weil die Werte je nach den dabei angewendeten Temperaturen 

mehr oder weniger stark nach oben und unten vom Wert für die 

Vergleichssubstanz (Beispiel 6) abweichen. Irn Flie8verhalten 

sind die patentierten Gemische (Beispiele 1-5) den AES-SAN-

Gemischen unterlegen. 

GegenUber (3) bestand somit die technische Aufgabe ebenfalls 

witterungsbeständige thermoplastische Formmassen auf der Ba-

sis AES-Pfropfpolymerer vorzuschlagen, die bei vergleichbarer 

Zähigkeit (Schlagzähigkeit) und in Kauf genorrnener geringerer 

Fliei3fähigkeit (= Verarbeitbarkeit) (vgl. Schreiben der Pa-

tentinhaberin vorn 14.9.1983 S. 2 Abs. 2) verbesserte Wrrne-

formbeständigkeit aufweisen. 

Zur Lösung dieser Aufgabe werden die im Patentanspruch näher 

definierten Gemische aus AES-Pfropfpolymerisaten und 

SAN-MA-Terpolymerisaten bereitgestellt. 

4. 	Diese Lehre ist dem angezogenen Stand der Technik - unstrei- 

tig - nicht zu entnehmen, also neu. 

Es ist daher zu prUfen, ob sie auf erfinderischer Tätigkeit 

beruht. Wie bereits ausgefUhrt unterscheidet sich der Gegen-

stand des angegriffenen Patents von den thermoplastischen Ge-

mische nach (3) mi wesentlichen durch den Austausch des SAN-

Copolymerisats durch das SAN-MA-Terpolymerisat, so dal3 sich 

die Frage stelit, ob hierfUr von (1) eine Anregung ausgeht. 

. . . / . . 
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Nach dein Vorschlag dieser Druckschrift wird der Nachteil der 

geringen Wrmeformbeständigkeit thermoplastischer Gemische 

aus SAN-Copolymeren einerseits und mittels S und AN pfropf-

polymerisierten Kautschuks andererseits (vgl. S. 1 Abs. 1) 

dadurch Uberwunden, daB man em S-MA- oder SAN-MA-Terpoly-

merisat zusetzt (AusfUhrungsform, .in der im Gemisch die 

Komponenten A, B und C gemaB Patentanspruch vorhanden sind) 

oder das SAN-Copolymere durch ems der o.g. Terpolymerisate 

ersetzt (Mischung der Komponenten A und C gemäl3 Patentan-

spruch). In dem von Seite 4 nach Seite 5 Ubergreifenden Ab-

satz wird die Verträglichkeit der 3 Komponenten besttigt, 

die dazu fiihrt, daB die hohe Wrmeformbeständigkeit der S-MA 

Komponente (A), die anspruchsgemäl3 auch SAN-MA sein kann, die 

guten Eigenschaften der SAN-Komponente (B) und die Zähigkeit 

der Pfropfpolymerenkomponente (C) erhalten bleiben. Die guten 

Eigenschaften der wahiweise einsetzbaren Komponente (B) wer-

den Ubrigens - neben besserer Lösungsmittelbeständigkeit - in 

der bier interessierenden Verbesserung der Verarbeitungsei-

genschaften gesehen (vgl. S. 3 Zeilen 18-22). 

Daraus ist zu entnehinen, dai3 jede Komponente zu den wertvol-

len Eigenschaften der Mischung ihren speziellen Beitrag lei-

stet, ohne daB sich die Komponenten gegenseitig ungUnstig be-

einflussen. Diese Aussage steht im Widerspruch zu der unbe-

legten Behauptung der Patentinhaberin, wonach man seit Jahren 

die Erfahrung gemacht babe, daB die Verbesserung einer Eigen-

schaft der bier interessierenden polymeren Produkte mit Em-

bui3en bei anderen Eigenschaften erkauft werden muBte. 

Der Fachinann, der sich ausgehend von thermoplastischen Genii-

schen nach (3) vorrangig die Verbesserung deren Wärmineforrnbe-

ständigkeit zur Aufgabe gemacht hatte, durfte mm Vertrauen 

auf die Aussage aus (1) von der Additivität der Eigenschaften 

ihrer Mischungskomponenten erwarten, daB das dort für die 

Wrmeformbestndigkeit verantwortliche SAN-MA-Terpolymerisat 

diese Wirkung auch bei ähnlichen Gemischen auf AES-Basis ent- 

falten wUrde. 

. . . / . . . 
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Dabei soil die struktureile Besonderheit der AES-Pfropfpoly-

meren gegenUber den ABS-Pfropfpolymeren nicht verkannt werden 

(vgl. die vorliegende europäische Patentschrift S. 1 Abs. 

1), die die verbesserte Wetterbeständigkeit des AES-Systems 

hervorruft. Jedoc)-i verleiht jedes der beiden genannten 

Pfropfpoiymerensysteme den therrnoplastischen Massen nach (1) 

und (3) die erforderliche Zähigkeit, so daB die Systeme be-

zUglich dieser Eigenschaft als austauschbar angesehen werden 

konnten, ohne daB eine Beeinträchtigung dieser und auch ande-

rer Eigenschaften beim Ersatz des SAN-Copolyrnerisats durch 

das SAN-MA-Terpolymer i sat in den thermoplastischen Massen 

nach (3) zu befUrchten war. 

Der Fachmann, der angesichts der bestehenden Aufgabe, die 

Wärmeformbestndigket thermoplastischer Massen nach (3) ohne 

Einbul3e an Zähigkeit zu verbessern, der Lehre nach (1) fol-

gend den Ersatz von SAN durch SAN-MA vorgeschlagen hätte, war 

sich allerdings bewuBt, daB dieser Austausch bei Fehlen der 

SAN-Komponente eine Tthnahine der Fliel3fähigkeit zur Folge ha-

ben wUrde; denn ausweislich (1) verbessert die Anwesenheit 

dieser Komponente die Verarbeitbarkeit des ABS-Pfropfpoly-

merisat SAN-MA-Gemisches (vgl. Seite 3 Zeilen 18-22). Diese 

EinbuI3e an Flie3fähigkeit soicher thermoplastischer Massen 

wird auch tatschiich beobachtet (vgl. die vorliegende eu-

ropäische Patentschrift Tabelle 1, Spaite MFI, Beispiel 6 ge-

genUber Beispielen 1-5) und hingenommen, so daB die Patentin-

haberin durch die Bereitstellung der Massen nach dem ange-

griffenen Patent nur das gelehrt hat, was aufgrund des Stan-

des der Technik zu erwarten war. Das Weglassen einer nach dern 

Stande der Technik als vorteilhaft angesehenen Komponente 

(Komponerite B aus (1)) spricht also hier für das bewuBte In-

kaufnehznen eines Nachteils, nicht aber für die Uberwindung 

eines Vorurteils, wie die Vorinstanz meint. 

S 	/ • • • 
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Wenn die Patentinhaberin geltend macht, die Zusammenhänge 

mUl3ten differenzierter gesehen werden, zurnal in den nach (1) 

beispielhaft beschriebenen 27 Formmassen nur in einer einzi-

gen SAN-MA vorkomme (Beispiel 25), Uberdies in Kombination 

mit einem Pfropfpolymerisat auf Acrylatkautschukbasis (vgl. 

Beispiel 25 i.V.m. S. 5 letzte Zeile und Seite 6 Abs. 3), so 

steilt sie dabei unzulässigerweise auf die Beispiele dieser 

Druckschrift ab. Abgesehen davon, daB von diesen Beispielen 

nur 14 die dort beanspruchten Gemische reprsentieren (Bei-

spiele 14-27), sind nach der Rechtsprechung der Kammer für 

die PrUfung auf erfinderische Tätigkeit alle vorveröffent- 

lichten AusfUhrungsformen heranzuziehen, die dem Fachmann An-

regung zur Lösung der gesteilten Aufgabe geben konnten, unab-

hangig davon, ob sie besonders hervorgehoben wurden (T 24/81 

"Metailveredelung" .P1mtsblatt EPA 1983, 133, bes. Leitsatz 

II). Wie ausgefUhrt trif ft diese Voraussetzung sowohi für das 

SAN-MA Terpolymerisat als einzige Alternative des S-MA Co-

polymerisats (vgl. Patentanspruch und S. 4/5 von unten) als 

auch für den Pfropfkautschuk ABS zu (vgl. Seite 6 Abs. 4). 

5. 	Nun hat noch im Verfahren vor der Vorinstanz der in der vor- 

liegenden europäischen Patentschrift enthaltene Vergleichs- 

versuch eine Rolle gespielt, weil dessen Ergebnis (spiral 

flow-test) als Uberraschend und die erfinderische Auswahl aus 

(1) begrUndend angesehen wurde. Das Ergebnis zeigt, daB die 

Art des Pfropfpolymerisats im Gemisch mit dem Terpolyrnerisat 

SAN-MA die Verarbeitbarkeit des Gemisches Uber 220°C mit 

steigender Temperatur unterschiedlich beeinfluf3t, und zwar 

bei Verwendung von AES positiv, bei Einsatz von ABS dagegen 

negativ. Dies hat nach Auskunft durch die Patentinhaberin zur 

Folge, daB die thermoplastischen Massen nach dem angegrif-

fenen Patent die Spritzform vollständiger und schneller fül- 

len, so daB sie schneller gespritzt werden können als die 

nach (1). 

S • S / • • 
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Urn für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit relevant zu 

sein, muf3 ein Vergleichsversuch auf dem nächstliegenden Stand 

der Technik basieren. Wie unter Abschnitt 2 ausgefUht werden 

die thermpolastischen Massen nach (1) diesem Erfordernis 

nicht gerecht, weil der Fachmann soiche Massen auf ABS-Basis 

wegen deren ungenUgenden Wetterbeständigkeit nicht als Aus- 

gangspunkt für die anvisiere Verbesserng ins Auge gefal3t 

hätte. 

Aber selbst wenn man den Vergleichsversuch nicht berUcksich-

tigt, bleibt die Tatsache bestehen, dai3 sich die Verarbeit-

barkeit der Massen nach dern angegriffenen Patent bei Tempera-

turen Uber 220°C mit zunehniender Teinperatur verbessert. Der 

Frage, ob dieser Effekt - wie die Patentinhaberin in der Pa-

tentschrift angibt - nur bei der von ihr beanspruchte Kombi-

nation beobachtet wird, braucht hier nicht nachgegangen zu 

werden, weil dieses Ergebnis, seibst wenn es Uberraschend Wa- 

re, dern planxnä3ig und damit nicht erfinderisch handeinden 

Fachmann durch den aus anderen GrUnden naheliegenden Vor-

schiag eben dieser Massen in den Schol3 fallen muf3te und daher 

die erfinderische Tätigkeit nicht tragen kann. 

6. 	Es ist einzuraumen, daB die im Patentanspuch des angegriffe- 

nen Patents angegebenen Bereiche der jeweils 3 Komponenten 

für das ABS-Pfropfpolyxnrnerisat als auch das SAN-MA Terpoly-

merisat enger gefal3t sind als in (3) (vgi. Ansprüche 1 und 

12, S. 3 Z. 7-10 und die Beispiele 1-21) bzw. (1) (vgl. den 

Anspruch u. S. 2 Z. 4/5 von unten). Dasseibe gilt für den An-

teil des Pfropfpolymerisats in der hier beanspruchten ther-

mopiastischen Forrnmasse gegenUber der nach (3) (vgl. S. 3 Z. 

105-109 und die Beispiele 20 und 21). Hierbei handelt es sich 

gröi3tenteils urn geringfUgige, keinesfalis urn drastische Em-

schrankungen gegenUber dern Bekannten. DaB gerade hierin die 

Erfindung liegen soil, ist weder erkennbar, noch geltend ge- 

macht worden. Soiche Abwandlungen haben keine Erfindungs-

qualitat, weil sie im Routinebereich fachinännischen Handelns 

liegen. 

. . / . . . 
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7. 	Zu keinem für die Patentinhaberin gUnstigeren Ergebnis ge- 

langt man, wenn man nicht (3), sondern (1) als nchst1iegen- 

• 

	

	 den Stand der Technik betrachten wUrde und demgegenUber die 

dem vorliegenden Patent zugrunde liegende technische Aufgabe 

in der Verbesserung der Wetterbeständigkeit ohne Einbul3e an 

Wärmeformbeständigkeit und Zähigkeit ansieht; denn hier zwang 

bereits die anvisierte Erhohung der Witterungsbeständigkeit 

den Fachmann zum Wechseln in der Pfropfpolymerenbasis vom 

ABS- zurn AES-System, gemäl3 der Lehre nach (3). Da beide 

Pfropfpolymerisate den thermoplastischen Massen ein hohes 

Zähigkeitsniveau verleihen brauchte bei diesem Austausch auch 

mit keiner Einbul3e hinsichtlich dieser Eigenschaft gerechnet 

zu werden. Gleichzeitig lief3 die Anwesenheit des SAN-MA Ter-

polymeren unvermindert gute Wärmeformbeständigkeit dieser 

Massen erwarten. 

Was nun das Fliel3verhalten soicher Massen anlangt, so war bei 

Verzicht auf eine die Verarbeitbarkeit gUnstig beeinflussende 

SAN-Komponente nach (1) mit einer entsprechenden Einbul3e zu 

rechnen; dies wird durch die Praxis bestätigt (vgl. Tabelle 

1,Spalte MFI bei 220°C des vorliegenden Patents). Der 

"spiral flow test" nach dem Vergleichsversuch (Seite 4 -der 

vorliegenden Patentschrift) zeigt bei 220 ° C sehr ähnliche 

Werte für ABS SAN-MA Gemische (F1ie31nge 30 cm) und AES 

SAN-MA Gemische (Flie3länge 32 cm). Erst bei höheren Tempe-

raturen nimmt die Flie8länge der Formrnassen nach dem ange-

griffenen Patent deutlich zu, während die der Masse nach (1) 

langsam abnimmt. Selbst wenn man diesen Effekt in die Aufga-

bendefinition einbezieht (bei höheren Temperaturen besser und 

schneller verarbeitbare Formmassen) und einräumt, daB bezüg-

lich der Lösung dieser Teilaufgabe der Stand der Technik kei-

ne Antwort bereithielt, so zwangen doch fehiende Erkenntnisse 

den Fachinann zum Experiment. HierfUr bot sich der Versuch mit 

dem AES SAN-MA Gemisch als nächstliegende Möglichkeit an, 

. . . / . . . 



I 

15 

weil soiche thermoplastischen Formznassen die Losung der ande-

ren o.g. Teilaufgaben versprachen. Demnach xnul3te die Losung 

gerade dieser Teilaufgabe dem Fachxnann beirn planmäBigen Han-

dein in den SchoB fallen. 

Zusanunenfassend ergibt sich. daB von (1) die Anregung ausging, die 

gegenUber (3) bestehende Aufgabe auf die nach dein angegriffenen 

Patent vorgeschlagene Weise zu •lösen, so daB diese als naheliegend 

und daher nicht erfinderisch zu bewerten ist. 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

1. Die Entscheidurig der Eirispruchsabteilung des Europäischen 

Patentaxnts vorn 4. November 1982 wird aufgehoben. 

2. 1s Europäische Patent Nr. 0 001 624 wird widerrufen. 

/C- 


